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Norm

ABGB §1385 D

Rechtssatz

Die Vergleichsbestimmung, wonach sich der Vergleich ausdrücklich auch auf die Ab4ndung aller bei

Vergleichsabschluß noch nicht voraussehbaren Unfallsfolgen erstrecken soll, kann nur dahin verstanden werden, daß

sich die beklagte Haftp8ichtversicherung durch die von ihr übernommene Leistung auch gegen alle Ansprüche aus

dem Titel des Auftretens neuer Unfallsfolgen, die damals noch nicht bekannt waren, schützen wollte und daß der

Geschädigte damit einverstanden war. Es ist ständige Rechtsprechung, daß ein solcher Verzicht auf etwaige

Nachtragsforderungen zulässig ist, weil der Geschädigte auf ihm zustehende Schadenersatzansprüche zur Gänze

verzichten kann.
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Vgl auch; Veröff: SZ 70/139

2 Ob 306/97g

Entscheidungstext OGH 29.10.1998 2 Ob 306/97g

Vgl aber; Beisatz: Jedenfalls dann, wenn der Eintritt nicht vorhergesehener Folgen zu einem ganz krassen und

dem Geschädigten völlig unzumutbaren Mißverhältnis zwischen Schaden und der bloß auf der Basis der

bekannten Folgen errechneten Abfindungssumme führt, kann sich der Schädiger bzw dessen Versicherer wegen

Sittenwidrigkeit im Sinn des § 879 Abs 1 ABGB auf eine Abfindungsklausel nicht mit Erfolg berufen. (T1)
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